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Tipp

Einfach und günstig ist die An- und Abreise mit dem regelmäßig fahrenden National Express Bus von Heathrow nach Oxford bzw. Cambridge. Tickets können Sie per Kreditkarte direkt 
im Internet unter www.nationalexpress.com vorbuchen (hin und zurück ca. 50 € nach Cambridge und ca. 32 € nach Oxford).

KURSPREISE USTD/WO 1 WO 2 WO VERL.-WO

BC-OXF-01/BC-CAM-01

20 1.635 € 3.030 € 1.540 €

25 2.020 € 3.860 € 1.930 €

30 2.395 € 4.630 € 2.300 €

BC-OXF-02/BC-CAM-02

15+5 1.100 € 2.025 € 1.015 €

15+10 1.490 € 2.800 € 1.400 €

15+15 1.825 € 3.475 € 1.735 €

BC-OXF-03/BC-CAM-03 15+5 835 € 1.360 € 680 €

+5 UStd. Einzelunterricht 15+5+5 1.100 € 2.025 € 1.015 €

+10 UStd. Einzelunterricht 15+5+10 1.490 € 2.800 € 1.400 €

UNTERKUNFT JE WO ZUSATZNACHT

Gastfamilie 255 € 50 €

Aufpreis eigenes Badezimmer (nur in Cambridge) 60 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 90 € / Nacht) 

Flughafentransfer einfache Fahrt nach Oxford:

von den Flughäfen London Heathrow (Gatwick) 150 € (200 €)

Flughafentransfer einfache Fahrt nach Cambridge:

von den Flughäfen London Heathrow (Gatwick) 170 € (180 €)

Cambridge von London-Stansted 80 € 

KURSPREISE USTD/WO 1 WO 2 WO VERL.-WO

BC-LON-01

20 1.820 € 3.365 € 1.715 €

25 2.235 € 4.165 € 2.120 €

30 2.665 € 5.095 € 2.540 €

BC-LON-02

15+5 1.250 € 2.320 € 1.160 €

15+10 1.675 € 3.170 € 1.585 €

15+15 2.045 € 3.910 € 1.955 €

BC-LON-03 15+5 895 € 1.575 € 785 €

+5 UStd. Einzelunterricht 15+5+5 1.250 € 2.320 € 1.160 €

+10 UStd. Einzelunterricht 15+5+10 1.675 € 3.170 € 1.585 €

UNTERKUNFT JE WO ZUSATZNACHT

Gastfamilie 255 € 35 €

Zuschlag Zone 2 (soweit verfügbar) 60 €

Zuschlag für eigenes Badezimmer (soweit verfügbar) 60 €

Hochsaisonzuschlag (Olympiade London) 21.07. –19.08.2012 60 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 65 €)

Flughafentransfer (pro Strecke) von London Heathrow
 (Gatwick, Stansted, Luton)

105 €/115 €/125 €

BC-CAM-01/BC-LON-01/BC-OXF-01				    Einzeltraining

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 20, 25 oder 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags 
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung, mindes-
tens drei Freizeitaktivitäten pro Woche

BC-CAM-02/BC-LON-02/BC-OXF-02 

Kombinationstraining Minigruppe Business English 
plus Einzeltraining 

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 20 UStd. à 60 Minuten, davon 5 UStd. Einzeltraining; 
25 UStd. à 60 Minuten, davon 10 UStd. Einzeltraining; 
30 UStd. à 60 Minuten, davon 15 UStd. Einzeltraining
Teilnehmerzahl: max. 4
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags 
Leistungen: Wie bei BC-CAM-01/BC-LON-01/BC-OXF-01

BC-CAM-03/BC-LON-03/BC-OXF-03

General oder Business English in der Minigruppe
plus Workshop

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Kursbeginn: jeweils montags
Wochenstunden: 15 UStd. à 60 Minuten Minigruppe und 5 UStd. à 60 
Minuten Workshop.
Zusätzlich sind 5 oder 10 UStd. Einzelunterricht à 60 Minuten möglich.
Teilnehmerzahl: max. 4 Teilnehmer in der Minigruppe, max. 12 Teilneh-
mer, durchschnittlich 8–10 Teilnehmer im Workshop
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene
Leistungen: Wie bei BC-CAM-01/BC-LON-01/BC-OXF-01

Unterkunft 
Gastfamilie: Einzelzimmer in einer Privatunterkunft, Halbpension, Anreise 
am Sonntag, Abreise am Samstag 
Hotelunterkunft: Hotelliste auf Anfrage

Sonstiges 
Die Schulen sind auch an Feiertagen geöffnet, außer am 25.–26.12.2012.
Auf Anfrage ist auch Unterricht unter Einbeziehung eines „langen 
Wochenendes“, z. B. Donnerstag bis Sonntag, möglich!
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot. 



Besonders zu empfehlen für Führungskräfte, die
l 	 in einer kleinen, hochprofessionellen Schule mit persönlicher 
	 Atmosphäre trainieren wollen 
l 	 besonders hohe Ansprüche an die fachliche Qualität der 
	 Dozenten stellen
l 	 ein spezifisches Themengebiet erarbeiten wollen

Canterbury ist ein faszinierendes, historisches Städtchen in der Graf-
schaft Kent, dem „Garten Englands“. Die Römer nannten die Stadt Du-
rovernum Canticorum. Einige Reste der römischen Bebauung sind heute 
noch zu besichtigen und zeugen von der zweitausendjährigen Geschich-
te Canterburys, das heute auch eine bekannte Universität beherbergt. 
Die imposante, weltberühmte Kathedrale und viele Sehenswürdigkeiten 
machen Canterbury mit seinen 40.000 Einwohnern zu einer der schöns-
ten Städte Englands.

Ein großer Vorteil ist die gute Erreichbarkeit: Der Eurostar, der in Ashford, 
ca. 25 km vor den Toren der Stadt, hält, verbindet Canterbury auf beque-
me Weise mit dem europäischen Festland. Auch die Flughäfen Gatwick 
und Heathrow sind nah. Mit dem Auto erreichen Sie Canterbury bequem 
über Autofähren; Dover z. B. ist lediglich 30 Minuten entfernt.

Unsere Partnerschule ist ein renommiertes Sprachinstitut, das sich auf in-
tensives Englischtraining für Führungskräfte spezialisiert hat. Hier treffen 
Sie Geschäftsleute aus der ganzen Welt, die sich in kürzester Zeit für eng-
lischsprachige Anforderungen des beruflichen Alltags fit machen wollen. 
Ziel der Schule ist es, Ihnen schnellstmöglich dabei zu helfen. Damit von 

Anfang an alles nach Ihren Vorstellungen verläuft, werden vor Kursbeginn 
Ihre Wünsche zu den Themen besprochen. Zu den möglichen Kursinhal-
ten zählen Verhandlungsführung, Präsentationen, Fachvokabular, Social 
English oder wichtige interkulturelle Aspekte – und das u. a. in Verbin-
dung mit berufsorientierten Rollenspielen, Fallstudien oder Videotraining. 

Erfahrene Lehrkräfte, die sich auf unterschiedliche Fachthemen spezia-
lisiert haben, unterrichten Sie im Einzel-, Kleingruppen- oder Kombina-
tionstraining. In Ihrer Kursgruppe werden nie mehr als vier Teilnehmer 
sein, an der gesamten Schule nie mehr als 24. So wird die zugesagte 
individuelle Betreuung gewährleistet, die den hohen Standard der Schule 
ausmacht. Sie können sicher sein, dass Ihr persönlicher Lernerfolg immer 
an erster Stelle steht. Wenn Sie wünschen, begleitet ein Dozent Sie und 
andere Teilnehmer beim Mittagessen – eine gute Gelegenheit, im infor-
mellen Rahmen Small Talk auf Englisch zu trainieren. 

Das Trainingszentrum befindet sich in einem historischen Gebäude direkt 
im Zentrum der Stadt und bietet bestens ausgestattete Seminarräume mit 
Bibliothek und PC, den Sie auch für eigene Internet-Recherchen nutzen 
können. Am Ende des Kurses halten Sie eine kurze Präsentation, die auf 
Video aufgezeichnet wird. Die Videoaufnahme wird Ihnen dann als DVD 
mit Verbesserungsvorschlägen der Lehrer geschickt. Die Schule bietet 
außerdem zusätzliches, betreutes Selbststudium nach dem Ende der offi-
ziellen Unterrichtszeit. 

Sie erwarten ein dringendes Fax oder möchten eine wichtige E-Mail – am 
besten gleich auf Englisch – versenden? Kein Problem, bei unserer 
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Partnerschule verfügen Sie über Zugang zu modernen Kommunikations- 
mitteln. So bleiben Sie stets gut informiert. 

Untergebracht sind Sie in einer ausgewählten, netten Gastfamilie mit 
eigenem Bad und der Möglichkeit, schnell in Kontakt mit den Einheimi-
schen zu kommen. Die Schule erreichen Sie von Ihrer Privatunterkunft 
bequem zu Fuß oder bei größerer Entfernung mit dem kostenlosen Car- 
Service, der Sie auf Wunsch täglich abholt und zurückbringt. Selbstver-
ständlich können Sie sich auch für eine Hotelunterkunft entscheiden. In 
diesem Fall unterbreiten wir Ihnen gerne geeignete Angebote.

Auf Anfrage ist auch Unterricht unter Einbeziehung eines „langen 
Wochenendes“, z. B. Donnerstag bis Sonntag, möglich.

BC-CAN-01				   Einzeltraining 

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 20, 25 oder 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags, auf Anfrage Unterricht auch am 
Wochenende gegen Aufpreis möglich
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung und 
ausführliche Kursevaluation einschließlich persönlicher Präsentation auf 
DVD mit Analyse der Schule

Zusätzlich zum Einzeltraining können Sie nach Ihrem Unterricht jeweils 
nachmittags in der Schule mit Betreuung eines Lehrers Selbststudium 
betreiben (außer beim Kurs mit 30 UStd./Woche). 

BC-CAN-02				   Minigruppentraining 

Kursdauer: 1–4 Wochen
Wochenstunden: 30 UStd. à 60 Minuten
Teilnehmerzahl: max. 4
Vorkenntnisse: Mittelstufenkenntnisse bis Fortgeschrittene (bei 
Teilnehmern mit Grundkenntnissen sollte eine vorherige Absprache 
mit der Schule erfolgen) 
Kursbeginn: jeweils montags, auf Anfrage Unterricht auch am Wochenen-
de gegen Aufpreis möglich
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung und 
ausführliche Kursevaluation einschließlich persönlicher Präsentation auf 
DVD mit Analyse der Schule

BC-CAN-03				   Kombinationstraining

Kursdauer: 1–4 Wochen
Wochenstunden: 30 UStd. à 60 Minuten, davon 15 UStd. Einzeltraining
Teilnehmerzahl: max. 4
Vorkenntnisse: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags 
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung und 
ausführliche Kursevaluation einschließlich persönlicher Präsentation auf 
DVD mit Analyse der Schule

Unterkunft
Gastfamilie: Einzelzimmer in einer Privatunterkunft mit eigenem Bad, 
Halbpension, Vollpension am Wochenende, Anreise am Sonntag, Abreise 
am Samstag 
Hotelunterkunft: Hotelliste auf Anfrage

Sonstiges
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot. 
Kein Unterricht: 22.12.2012–06.01.2013

KURSPREISE USTD/WO 1 WO VERL.-WO

BC-CAN-01

20 1.710 € 1.635 €

25 2.095 € 2.045 €

30 2.495 € 2.450 €

BC-CAN-02 30 1.140 € 1.035 €

BC-CAN-03 30 1.835 € 1.705 €

UNTERKUNFT JE WO ZUSATZNACHT

Gastfamilie 340 € 45 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 65 €)

Social Programme 65 €

Aufpreis für fünf begleitete Mittagessen (BC-CAN-01) 110 €

Aufpreis für drei begleitete Mittagessen (BC-CAN-02/03) 65 €

Transfer (einfach) von London-Heathrow/Gatwick/Stansted 115 €

Transfer (einfach) ab Eurostar Bahnhof Ashford 50 €



Besonders zu empfehlen für Führungskräfte des mittleren 
und gehobenen Managements, die
l 	 den ganz besonderen Sprachkurs suchen
l 	 besonders hohe Ansprüche an die Qualität der Dozenten stellen
l 	 ein spezifisches Themengebiet sprachlich erarbeiten wollen
l 	 die persönliche Betreuung im gepflegten Ambiente eines britischen
	 Landhauses wünschen
l 	 die Ruhe und Abgeschiedenheit der walisischen Landschaft genießen 	
	 möchten

Brecon ist eine Kleinstadt mittelalterlichen Ursprungs mit ca. 6.500 
Einwohnern und liegt in einem der schönsten Nationalparks Großbri- 
tanniens, ca. eine Autostunde nördlich von Cardiff. Schroffe Felsen, 
endlose grüne Weidelandschaften mit Schafen und freilaufenden Ponys, 
kleine Dörfer und alte Burgen in malerischen Tälern prägen das Bild des 
walisischen Berglandes.

Unsere Partnerschule wurde 1976 mit dem Ziel gegründet, Sprachkursteil-
nehmern aus der internationalen Wirtschaft in kurzer Zeit einen optima-
len Lernerfolg zu ermöglichen. Vom British Council anerkannt bietet sie 
Führungskräften ein intensives Sprachtraining in einem ruhigen und sehr 
gepflegten Ambiente. Sie wohnen im stilvollen, schuleigenen Landhaus 
und werden von freundlichen, aufgeschlossenen Gastgebern zuvorkom-
mend versorgt. In allen Räumlichkeiten können Sie Ihr W-LAN-fähiges 
Laptop nutzen. Jeder Teilnehmer verfügt über ein eigenes Badezimmer, 
überwiegend en-suite, das in seltenen Einzelfällen aber auch auf dem Flur 
sein kann. 

Für den Unterricht stehen gut ausgestattete Räume und moderne Unter-
richtsmaterialien zur Verfügung. Die Schulleitung koordiniert den Einsatz 
der hochqualifizierten Englischtrainer und garantiert neben einem an-
spruchsvollen Studienprogramm auch eine individuelle Betreuung der 
Kursteilnehmer. 

Auf Wunsch erwartet Sie bereits am Flughafen ein Mitarbeiter der Schu-
le, um Sie zu Ihren Gastgebern zu fahren. Noch am Ankunftstag wird die 
Schulleitung eine persönliche Sprach- und Bedarfsanalyse vornehmen, 
auf deren Basis das Kursprogramm inhaltlich festgelegt wird. 

Das Training in der Minigruppe setzt je nach Vorkenntnissen der Teilneh-
mer unterschiedliche Schwerpunkte. Je nach Bedarf liegen diese auf der 
gezielten Verbesserung der sprachlichen Grundlagen, wobei fachsprach-
liche Aspekte der Wirtschaft berücksichtigt werden. Haben Sie bereits gute 
Kenntnisse der englischen Sprache, sieht das Kursprogramm ein inten-
sives, projektbezogenes Fachtraining in Wirtschaftsenglisch vor. Hierbei 
werden verschiedene Aspekte aus den Bereichen Marketing, Finanzen, 
Personal und Unternehmenskultur behandelt, Social English, Präsentatio- 
nen, Verhandlungsgespräche oder Produktbeschreibungen trainiert. Auf 
besondere Wünsche wird im anschließenden Einzeltraining eingegangen. 

Die Schule ist auch an Feiertagen geöffnet, so dass Sie Ihre Zeit vor Ort 
optimal nutzen können. Auf Anfrage ist Unterricht am Wochenende gegen 
Aufpreis möglich. Gesellige Abende, ein Candle Light Dinner, ein ganztä-
giger Ausflug am Samstag und verschiedene Freizeitaktivitäten gehören 
zum Kursprogramm. Hauseigene Köche sorgen den ganzen Tag für Ihr 
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leibliches Wohl. Darüber hinaus organisiert die Schule - evtl. gegen Auf-
preis - auch gerne für Sie z. B. einen Firmenbesuch, ein Golfspiel, Angeln, 
Fahrradtouren oder einen Ausritt. Im Nachbargebäude stehen ein kleines 
Fitness-Center sowie eine Sauna für die Gäste bereit.

BC-BRE-01				    Einzeltraining

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 30 UStd. à 45 Minuten (plus 10 UStd. à 45 Minuten 
Selbststudium) oder 40 UStd. à 45 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags
Unterkunft: Einzelzimmer mit eigenem Bad oder Dusche/WC im 
Country House, Vollpension (außer samstags); Anreise am Sonntag, 
Abreise am Samstag
Leistungen: Bedarfsanalyse, Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahme-
bescheinigung mit ausführlicher Kursevaluation, Unterbringung 
und Verpflegung wie beschrieben, ganztägige Exkursion am Samstag, 
Wäscheservice, kostenfreie Mitbenutzung eines PKW (außer Benzin-
kosten)

BC-BRE-02				    Kombinationstraining Business English

Kursdauer: 1 oder 2 Wochen
Wochenstunden: 40 UStd. à 45 Minuten davon 20 UStd. Minigruppen-
training, 10 UStd. Einzeltraining, 10 UStd. Sprachlabor und Selbststudium 
in Anwesenheit eines Dozenten  
Teilnehmerzahl: max. 4 
Vorkenntnisse: untere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Mindestalter: 25 Jahre, Alter der Teilnehmer i. d. R.  35–50 Jahre
Kursbeginn: jeweils montags
Unterkunft: Einzelzimmer mit eigenem Bad oder Dusche/WC im 
Country House, Vollpension (außer samstags); Anreise am Sonntag, 
Abreise am Samstag
Leistungen: Bedarfsanalyse, Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahme-
bescheinigung mit ausführlicher Kursevaluation, ganztägige Exkursion 
am Samstag, Unterbringung und Verpflegung wie beschrieben, 
Wäscheservice, kostenfreie Mitbenutzung eines PKW (außer Benzin-
kosten)

BC-BRE-03 				   Kombinationstraining Business English

Wie BC-BRE-02, aber insgesamt 20 UStd. Minigruppentraining und 20 
UStd. Einzeltraining

BC-BRE-04			  	 Kleingruppentraining 

Kursdauer: 1 Woche 
Wochenstunden: 40 UStd. à 45 Minuten
Teilnehmerzahl: max. 6
Vorkenntnisse: Mittelstufe bis Fortgeschrittene  
Kursbeginn und Themen: 
16.01.2012 Meetings & Negotiations 
30.01.2012 Sales & Marketing
20.02.2012 Intercultural Awareness 
12.03.2012 Human Resources Management
26.03.2012 Marketing Management
09.04.2012 Group Course for Trebinshun Returners
14.05.2012 Giving an Effective Presentation
Unterkunft: Einzelzimmer mit eigenem Bad oder Dusche/WC im 
Country House, Vollpension 
Leistungen: Bedarfsanalyse, Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebeschei-
nigung mit ausführlicher Kursevaluation, Unterbringung und Verpflegung 
wie beschrieben, Wäscheservice, kostenfreie Mitbenutzung eines PKW 
(außer Benzinkosten)

Sonstiges
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot. 
Die Schule ist auch an Feiertagen geöffnet, außer vom 22.12.2012 bis 
13.01.2013.

Tipp

Wir empfehlen Ihnen eine Ankunftszeit (Flughafen) sonntags zwischen 11:00 und 13:30 Uhr und eine Abflugzeit ab 12 Uhr, da die Fahrtzeit von London nach Brecon ca. 3 
Autostunden und von Birmingham ca. 2 Autostunden beträgt.

PREISE INKL. UNTERKUNFT USTD/WO JE WO

BC-BRE-01-30 30 2.415 €

BC-BRE-01-40 40 2.760 €

BC-BRE-02-40 40 2.150 €

BC-BRE-03-40 40 2.415 €

BC-BRE-04-40 40 1.715 €

Hochsaison-Zuschlag Juni bis September bei allen Kursen 500 €

TRANSFERMÖGLICHKEITEN PRO WEG

Abholung durch Fahrzeug der Schule
Abfahrt 14:00 Uhr ab Flughafen Heathrow 
Rücktransfer zum Flughafen Heathrow Abfahrt 08:00 Uhr ab Schule

160 €

Taxi ab London/Heathrow 265 €

Birmingham 205 €

Taxi ab Cardiff 155 €
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KURSPREISE USTD JE WO

BC-YOR-01-20 20 1.495 €

BC-YOR-01-30 30 2.180 €

BC-YOR-01-35 35 2.420 €

BC-YOR-02-30 30 1.695 €

BC-YOR-02-35 35 1.980 €

BC-YOR-03-30 30 1.490 €

BC-YOR-04-30 30 1.490 €

UNTERKUNFT JE WO ZUSATZNACHT

Gastfamilie 375 € 55 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 100 €, Guest House ab 50 €)

Flughafentransfer (einfach) von Leeds/Bradford 55 €

Flughafentransfer (einfach) ab Manchester Airport (Newcastle) 175 € (160 €)

Besonders zu empfehlen für Führungskräfte, die
l 	 in einer kleinen, hochprofessionellen Schule mit persönlicher 
	 Atmosphäre trainieren wollen
l 	 besonders hohe Ansprüche an die fachliche Qualität der Dozenten 
	 stellen
l 	 ein spezifisches Themengebiet erarbeiten wollen

Im Norden Englands, weniger als zwei Bahnstunden vom Flughafen 
Manchester entfernt, liegt York, eine wunderschöne historische Stadt 
am River Ouse. Ihr mittelalterlicher Charme überzeugt sofort jeden Be-
sucher. Man fühlt sich wie in einem lebendigen Museum, und dennoch 
hat York alles zu bieten, was man von einer modernen Stadt erwartet: 
Schöne Einkaufsstraßen zum Bummeln, Theater, Kinos, Cafés und Tea 
Rooms zum Entspannen. Zahlreiche traditionelle und moderne Pubs mit 
Live-Musik sorgen für ein buntes Unterhaltungsprogramm am Abend. Im 
Zentrum der Stadt erhebt sich sehr eindrucksvoll das Münster, eine der 
größten gotischen Kirchen in Europa. 

Unsere Partnerschule, in einer georgianischen Villa innerhalb der Stadt-
mauern Yorks gelegen, konzentriert sich ganz auf das intensive Sprach- 
training für Fach- und Führungskräfte. Schon seit 1980 bereitet sie Kurs-
teilnehmer auf deren internationale Tätigkeit vor. Mitarbeiter haben spe-
zielle Lernmaterialien zum Thema Englisch für den Beruf sowie CD-ROMs 
zu den Themen Business Writing und Business Presentations entwickelt 
und herausgegeben. Sie können aus einer breiten Palette von Einzel- und 
Gruppenkursen sowie einem intensiven Kombinationstraining wählen.  
Jeder Kurs wird dann unter Berücksichtigung der folgenden drei Themen-
bereiche auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten.

Englisch für den Beruf – Korrektheit des Sprachgebrauchs, um sich flüssig 
an Diskussionen beteiligen zu können oder den speziellen Fachwortschatz 
für Ihre berufliche Tätigkeit zu erarbeiten

Kommunikationskompetenz – Weiterentwicklung Ihrer Kompetenzen in 
folgenden Bereichen: Präsentationen halten, Besprechungen leiten, an 
Verhandlungen teilnehmen, telefonieren, E-Mails und Berichte verfassen, 
gesellschaftliche Kontakte bei der Arbeit
	
Einführung in die interkulturelle Kommunikation – Erwerb interkultureller 
Fertigkeiten und deren Einfluss auf internationale Geschäftsbeziehungen

BC-YOR-01 				   Einzeltraining

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 20, 30 oder 35 UStd. à 60 Minuten

Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: ganzjährig montags ab 09.01.–21.12.2012, auf Anfrage Unter-
richt auch am Wochenende möglich (gegen Aufpreis)
Leistungen (alle Kurse): Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheini-
gung, zwei Freizeitaktivitäten pro Woche und ausführliche Kursevaluation

BC-YOR-02 				   Kombinationstraining Kleingruppe 
												            plus Einzeltraining
Kursdauer: 1 Woche
Wochenstunden: 30 bzw. 35 UStd. à 60 Minuten, davon 15 bzw. 20 UStd. 
á 60 Min. Einzeltraining
Vorkenntnisse: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Teilnehmerzahl: max. 4
Kursbeginn: 16.01./23.02./06.02./20.02./27.02./05.03./19.03./26.03./
16.04./23.04./07.05./21.05./11.06./18.06./25.06./02.07./16.07./23.07./30.07./
20.08./ 27.08./03.09./10.09./24.09./01.10./15.10./29.10./05.11./12.11./
19.11./26.11./03.12./10.12./17.12.2012

BC-YOR-03 				   Minigruppentraining Human Resources 
												            Communication
Kursdauer: 1 Woche
Wochenstunden: 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Teilnehmerzahl: max. 4
Kursbeginn: 05.03./21.05./17.09./19.11.2012

BC-YOR-04 				   Minigruppentraining English for International 
												            Project Communication
Kursdauer: 1 Woche
Wochenstunden: 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Teilnehmerzahl: max. 4
Kursbeginn: 19.03./11.06./03.09./05.11.2012

Unterkunft
Gastfamilie: Einzelzimmer in einer Privatunterkunft, Halbpension, 
Anreise am Sonntag, Abreise am Samstag
Hotelunterkunft: Hotelliste auf Anfrage

Sonstiges
Auf Anfrage ist auch Unterricht unter Einbeziehung eines langen 
Wochenendes, z. B. von Donnerstag bis Sonntag, möglich.
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot.
Kein Unterricht: 24.12.2012–06.01.2013



11

KURSPREISE USTD/WO JE WO 1 WO 2 WO 3 WO 4 WO

BC-CHE-01 30 1.555 €

BC-CHE-01 
(25.06. bis 31.08.2012)

30 1.785 €

BC-CHE-02-30+5 30+5 850 € 1.665 € 2.455 € 3.175 €

BC-CHE-02-25+10 25+10 1.025 € 1.960 € 2.940 € 3.920 €

BC-CHE-02-20+15 20+15 1.170 € 2.295 € 3.420 € 4.540 €

BC-CHE-03 35 730 € 1.325 € 1.985 € 2.595 €

BC-CHE-04 30 595 € 1.095 € 1.640 € 2.185 €

UNTERKUNFT JE WO ZUSATZNACHT

Gastfamilie 135 € 20 €

Executive Gastfamilie 230 € 35 €

Unterkunftsvermittlungsgebühr einmalig 35 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 50 €)

Flughafentransfer (einfach) ab Manchester oder Liverpool 50 €

Chester

Besonders zu empfehlen für
l 	 junge Berufstätige 
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren Managements

Es leben die Kontraste! Das Bild der Stadt am River Dee wird geprägt 
durch begehbare Mauern aus der Zeit, als die Römer Europa beherrsch- 
ten. Unzählige stilvolle Gebäude aus vergangenen Jahrhunderten geben 
der Stadt einen mittelalterlichen Charme. Sehr modern und lebendig 
ist dagegen das heutige Leben in der Kleinstadt mit ihren gemütlichen 
Cafés, Einkaufsgalerien und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

Unsere Partnerschule befindet sich innerhalb der Stadtmauern in einem 
gepflegten, typisch englischen Altbau. Hier genießen Sie die Vorzüge 
eines modernen Sprachunterrichts in kleinen Gruppen bei intensiver Be-
treuung durch kompetente Lehrer. Für Teilnehmer der Business English-
Kurse steht ein separates Gebäude zur Verfügung, in dem intensives und 
individuelles Lernen in gepflegter Atmosphäre gewährleistet ist.

Das Einzeltraining ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente Vertie-
fung Ihrer Sprachkenntnisse. Sie haben die Möglichkeit, intensiv und auf 
Ihre persönlichen und beruflichen Bedürfnisse zugeschnitten, Ihre Kennt-
nisse aufzufrischen und auszubauen. Selbstverständlich können Sie auch 
eigene Arbeitsunterlagen in den Einzelunterricht einbringen, anhand  
derer Sie sich auf Ihre beruflichen Anforderungen vorbereiten.

Zum Selbststudium nach dem Unterricht stehen Ihnen die Bibliothek und 
PCs, an denen Sie freien Zugang zum Internet haben, zur Verfügung.

BC-CHE-01				    Einzeltraining

Kursdauer: 1 Woche oder länger
Wochenstunden: 30 UStd. à 45 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Kursbeginn: jeweils montags (vom 25.06.–31.08.2012 Hochsaisonzu-
schlag)
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung, 
1 Freizeitaktivität pro Woche, kostenloser Zugang zu E-Learning-Material 
im Internet vor, während und nach dem Kurs bis maximal 6 Monate

BC-CHE-02				    Kombinationstraining Business English

Kursdauer: 1–4 Wochen
Wochenstunden: 35 UStd. à 45 Minuten, davon 20, 25 oder 30 UStd. 
Business English in der Kleingruppe und 5, 10 oder 15 UStd. Einzeltraining

Teilnehmerzahl: max. 6
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene
Mindestalter: 25 Jahre, Alter der Teilnehmer i. d. R.  25–40 Jahre
Kursbeginn: jeweils montags
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung, 
1 Freizeitaktivität pro Woche, kostenloser Zugang zu E-Learning-Material 
im Internet vor, während und nach dem Kurs bis maximal 6 Monate
Besonderheiten: Gibt es nur einen Teilnehmer für ein Level, erhält dieser 
dem Kurspreis entsprechend Einzelunterricht (mindestens 20 UStd.).

BC-CHE-03				    Kleingruppentraining Business English
							      Wie BC-CHE-02, aber 35 UStd. in Kursgruppe mit 
							      max. 6 Teilnehmern.

BC-CHE-04 				   Kleingruppentraining General English NEU!

Kursdauer: 1–4 Wochen
Wochenstunden: 30 UStd. à 45 Minuten
Teilnehmerzahl: max. 6
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene
Mindestalter: 25 Jahre, Alter der Teilnehmer i. d. R. 25–40 Jahre
Kursbeginn: jeweils montags
Leistungen: wie BC-CHE-02

Unterkunft
Gastfamilie: Einzelzimmer in einer Privatunterkunft, Halbpension, Voll-
pension am Wochenende, Anreise am Sonntag, Abreise am Samstag
Executive Gastfamilie: wie oben, aber gehobene Ausstattung und Verpfle-
gung, teilweise mit eigenem Bad
Hotelunterkunft: Hotelliste auf Anfrage

Sonstiges
Auf Anfrage ist auch Unterricht unter Einbeziehung eines langen Wochen-
endes, z. B. von Freitag bis Sonntag, möglich. Details zu diesem Programm 
erhalten Sie auf Anfrage.
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot.
Kein Unterricht: 06.04./09.04./07.05./04.06./27.08./21.12.2012–07.01.2013. 
Ausgefallener Einzelunterricht wird erstattet. Preisnachlass pro Woche 
wegen Feiertag: BC-CHE-02-30+5: 170 €, BC-CHE-02-25+10: 190 €, BC-
CHE-02-20+15: 230 €, BC-CHE-03: 130 €, BC-CHE-04: 110 €.

Tipp

Sie können von Manchester Airport auch bequem und kostengünstig nach Chester mit 
dem Zug fahren. Die Hin- und Rückfahrt ist bereits ab ca. 20 GBP (ca. 25 €) erhältlich 
(besorgen Sie sich ein sogenanntes “Return” Ticket). In Chester nehmen Sie sich dann 
einfach ein Taxi vom Bahnhof zu Ihrer Unterkunft. Nähere Auskünfte zu den Zugverbin-
dungen erhalten Sie unter http://www.nationalrail.co.uk/.
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Malta – St. Julians

UNTERKUNFT JE WO
Hochsaison vom 

01.07.–31.08.2012  JE WO

Einzelzimmer Gastfamilie, Halbpension 290 € 320 €

Einzelzimmer Gastfamilie, eigenes Bad, Halbpension 365 € 420 €

Zusatznächte nur auf Anfrage

Flughafentransfer (hin und zurück) 45 €

Besonders zu empfehlen für
l 	 ambitionierte Berufseinsteiger
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements

Malta, die Sonneninsel, liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und der 
afrikanischen Küste. Der Kursort St. Julians, ein ehemaliges Fischerört-
chen, ist inzwischen ein lebendiges touristisches Zentrum an der Ost-
küste mit entspanntem Flair.

Unsere Partnerschule hat ihre Räume in einem modernen Gebäude mitten 
in dem bekannten Ferienort. Sie bietet mit hervorragend qualifizierten 
Lehrern hochkarätigen Englischunterricht für Teilnehmer, die mit Enga-
gement am Ausbau ihrer Sprachkenntnisse arbeiten wollen. Die hellen, 
geräumigen Klassenzimmer der Schule sind klimatisiert und bestens aus-
gestattet (u. a. mit interaktiven Whiteboards, W-LAN-Internetzugang, PCs 
sowie einer Mediothek). Die Schule konzentriert sich ganz auf intensives 
Sprachtraining für Berufstätige und Fach- und Führungskräfte aus aller 
Welt. 

Im Rahmen des Einzeltrainings wird der Unterricht auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt, damit Sie auch in kurzer Zeit den optimalen 
Nutzen aus dem Sprachtraining ziehen können. Die Kurse bieten maxi-
male Flexibilität und ein positives, intimes Arbeitsklima. Sie können beim 
Einzelunterricht neben Allgemeinenglisch auch spezifische Themenge-
biete wählen. Im Kleingruppentraining Fluent English wird vor allem 
Ihre generelle Sprachgewandtheit gefördert, damit Sie flüssig, sicher und 
selbstbewusst über allgemeine Themen auf Englisch unterhalten können. 
Das Kleingruppentraining Business Communication konzentriert sich auf 
den Ausbau Ihrer geschäftsbezogenen Kommunikationsfähigkeit. Im Vor-
dergrund stehen Themen wie Präsentationen, Meetings, Verhandlungen, 
Telefonate und Schriftverkehr. Neben dem Unterricht bietet die Schule ein 
Service- und Aktivitätenprogramm an, das auf die Teilnehmer und deren 
Interessen zugeschnitten wird. Die Schule ist Ihnen bei allen Aspekten 
Ihres Malta-Aufenthalts gerne behilflich, z. B. auch bei der Planung von 
Ausflügen.

BC-MLA-01 				   Einzeltraining Englisch

Kursdauer: ab 1 Woche
Wochenstunden: 20 oder 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene
Mindestalter: 24 Jahre, Kursbeginn: jeweils montags

 

Leistungen: Unterricht wie beschrieben, Lehrmaterial, Teilnahmebeschei-
nigung, ausführlicher Kursreport, Internetzugang (W-LAN möglich), freier 
Eintritt zum Beach Club des Hotels San Gorg Corinthia (ca. 15 Gehminuten 
von der Schule entfernt) an Werktagen.

BC-MLA-02 			   Kleingruppentraining Fluent English bzw. 
												            Business Communication

Kursdauer: ab 1 Woche
Wochenstunden: 15 oder 25 UStd. à 60 Minuten Kleingruppe
Teilnehmerzahl: max. 6, i.d.R. 4
Vorkenntnisse: ab untere Mittelstufe (Fluent English) bzw. Mittelstufe 
(Business Communication)
Mindestalter: 18 Jahre (Fluent English) und 24 Jahre (Business Communication)
Kursbeginn: jeweils montags
Leistungen: Wie BC-MLA-01

BC-MLA-03 			   Kombinationstraining Kleingruppe plus 
												            Einzeltraining
Kursdauer: ab 1 Woche
Wochenstunden: 20, 25 oder 30 UStd. à 60 Minuten Kleingruppe, davon 
5, 10 bzw. 15 UStd. Einzeltraining
Teilnehmerzahl: max. 6, i.d.R. 4 in der Kleingruppe 
Vorkenntnisse, Mindestalter, Kursbeginn, Leistungen: wie BC-MLA-02

Unterkunft
l 	 Einzelzimmer bei einer Gastfamilie mit gehobenem Standard, in der 
	 Regel als einziger deutschsprachiger Gast, Halbpension, in fußläufiger 
	 Entfernung zur Schule
l 	 Unterkunft bei Gastfamilie wie oben plus eigenes Badezimmer
l 	 Doppelzimmer (Einzelnutzung möglich) in schuleigener Residence 
	 (2 Sterne Guest House Standard) im Hause der Partnerschule mit 
	 eigenem Bad und Frühstück 
l 	 Hotelunterkunft: Bitte fordern Sie bei Interesse die ausführliche 
	 Hotelliste der Schule an (die Schule empfiehlt das 4 Sterne The George 
	 Hotel, das direkt gegenüber der Schule liegt).

Termine
Anreise/Abreise: Sonntag/Samstag oder Sonntag/Sonntag 
Bitte beachten Sie die Saisonzuschläge für Unterkünfte!

Sonstiges
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot.
Kein Unterricht: 10.02./19.03./06.04./01.05./07.06./29.06./15.08./21.09./
13.12./25.12.2012. Der an diesen Tagen ausgefallene Unterricht wird zum 
größten Teil nachgeholt und auf die anderen Schultage verteilt.

KURSPREISE USTD/WO 1 WO VERL.-WO

BC-MLA-01-20 20 1.010 € 960 €

BC-MLA-01-30 30 1.480 € 1.430 €

BC-MLA-02-15 Business 15 590 € 490 €

BC-MLA-02-15 Fluent 15 500 € 400 €

BC-MLA-02-25 Business 25 880 € 780 €

BC-MLA-02-25 Fluent 25 790 € 690 €

BC-MLA-03-20 Kombi-Business 20 760 € 660 €

BC-MLA-03-20 Kombi-Fluent 20 730 € 630 €

BC-MLA-03-25 Kombi-Business 25 980 € 880 €

BC-MLA-03-25 Kombi-Fluent 25 950 € 850 €

BC-MLA-03-25 Kombi-Business 30 1.180 € 1.080 €

BC-MLA-03-30 Kombi-Fluent 30 1.140 € 1.040 €
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Boston/San Francisco

KURSPREISE USTD. 1 WO 2 WO VERL.-WO

BC-BOS-01/BC-SFO-01

20 1.790 € 3.365 € 1.685 €

25 2.215 € 4.195 € 2.095 €

30 2.635 € 4.965 € 2.475 €

BC-BOS-02/BC-SFO-02

15+5 1.215 € 2.210 € 1.105 €

15+10 1.635 € 3.050 € 1.495 €

15+15 1.995 € 3.785 € 1.895 €

BC-BOS-03/BC-SFO-03 15+5 895 € 1.475 € 740 €

+ 5 UStd. Einzelunterricht 15+5+5 1.215 € 2.210 € 1.095 €

+ 10 UStd. Einzelunterricht 15+5+10 1.635 € 2.995 € 1.525 €

UNTERKUNFT JE WO JE NACHT

Gastfamilie 280 € 40 €

Aufpreis eigenes Bad (nur San Francisco) 45 €

Hotelpreise auf Anfrage (ab ca. 70 €)

Visum

Bitte beachten Sie: Für Sprachkurse in den USA benötigen Sie generell einen gülti-
gen, maschinenlesbaren Reisepass und für bestimmte Kurs ein Studentenvisum, das 
Sie persönlich bei der US Botschaft in Berlin oder den Konsulaten in Frankfurt oder 
München beantragen müssen. Bitte sprechen Sie uns im konkreten Fall an und wir 
informieren Sie gerne ausführlich über diese Thematik.

Flughafentransfer (einfache Fahrt) Boston (San Francisco) 130 € (90 €)

Besonders zu empfehlen für
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren Managements
l  	junge Berufstätige und Führungskräftenachwuchs 
	 (BC-BOS-03/BC-SFO-03)

Boston ist eine amerikanische Großstadt, in der Geschichte auf moderne 
Vitalität trifft und deren internationales Flair sich ideal mit den lokalen 
Traditionen mischt. Die Stadt ist heute nicht nur ein dynamisches Zentrum 
für Wirtschaft, internationalen Handel und Industrie, sondern auch ein 
Schulungsort für amerikanisches Englisch.

San Francisco an der Küste Kaliforniens ist eine der aufregendsten, unter-
haltsamsten und schönsten Städte der Welt. Die Metropole ist bekannt für 
ihre steilen Straßen, die Golden Gate Bridge und die herrlichen Panora-
men, welche die Bucht von San Francisco und die nahe gelegenen Berge 
bieten. San Francisco ist aber auch ein führendes internationales Finanz- 
und Handelszentrum im Westen der USA.  

Die Schulen befinden sich jeweils zentral im Herzen der Stadt und somit in 
direkter Umgebung von zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants. Sie 
haben Zugang zur Audio-, Video- und CD-ROM-Bibliothek sowie zum Inter-
net. Die Lehrkräfte zeichnen sich durch ihren gewissenhaften und motivier-
ten Unterrichtsstil aus, der das Markenzeichen unserer Partnerschule ist. 

Im Einzelunterricht arbeiten Sie zusammen mit Ihrem Lehrer intensiv an 
der Erweiterung des Wortschatzes. Hierzu kann auch fachspezifisches 
Vokabular, z. B. für Handel oder Bankwesen, gehören. Das Kombinations-
training Minigruppen- und Einzelunterricht mit speziellem Business 
English-Schwerpunkt ist konzipiert für schnelle Fortschritte. Es wird freies 
Reden geübt, Konferenzen oder Verhandlungsgespräche werden simuliert. 

Der Minigruppenkurs (BC-BOS-03/BC-SFO-03) kann nachmittags mit dem 
Workshop Spoken Performance ergänzt werden. Dieser konzentriert sich 
auf verschiedene Aspekte des aktiven, englischen Sprachgebrauchs. 
Zusätzlicher Einzelunterricht ist möglich.

Für alle Kurse gilt:
Kursdauer: 1 Woche oder länger
Kursbeginn: jeweils montags
Leistungen: Unterricht, Lehrmaterial, Teilnahmebescheinigung, drei 
Freizeitaktivitäten pro Woche

BC-BOS-01/BC-SFO-01				   Einzeltraining

Wochenstunden: 20, 25 oder 30 UStd. à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Anfänger bis Fortgeschrittene

BC-BOS-02/BC-SFO-02				   Kombinationstraining Minigruppe 			
																					                     Business English und Einzeltraining

Wochenstunden: 20 UStd. à 60 Minuten, davon 5 UStd. Einzeltraining 
25 UStd. à 60 Minuten, davon 10 UStd. Einzeltraining 
30 UStd. à 60 Minuten, davon 15 UStd. Einzeltraining
Teilnehmerzahl: max. 4
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene

BC-BOS-03/BC-SFO-03				   General English in der Minigruppe 			 
																					                     plus Workshop 

Wochenstunden: 15 UStd. à 60 Minuten Minigruppe und 5 UStd. à 60 
Minuten Workshop. Zusätzlich sind 5 oder 10 UStd. Einzelunterricht à 60 
Minuten möglich.
Teilnehmerzahl: max. 4 Teilnehmer (Minigruppe), max. 12, 
durchschnittlich 8–10 Teilnehmer im Workshop
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse bis Fortgeschrittene

Unterkunft 
Gastfamilie: Einzelzimmer in einer Privatunterkunft mit Halbpension, 
Anreise am Sonntag, Abreise am Samstag
Hotelunterkunft: Hotelliste auf Anfrage 

Sonstiges 
Auf Anfrage ist auch Unterricht unter Einbeziehung eines „langen 
Wochenendes“, z. B. Donnerstag bis Sonntag, möglich!  
Flug: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein günstiges Flugangebot. 
Kein Unterricht: Boston: 16.04./28.05./04.07./03.09./22.11./25.12.2012.
San Francisco: 20.02./28.05./04.07./03.09./22.–23.11./24.–25.12.2012.



Frankreich/Paris

Besonders zu empfehlen für
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements
l 	 junge Berufstätige und Führungskräftenachwuchs

Paris ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Frankreichs. 
Spektakuläre Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Notre-Dame oder der 
Louvre locken jedes Jahr Millionen von Touristen an. Unsere Partnerschule 
liegt im Herzen der Stadt zwischen Quartier Latin und dem Jardin du 
Luxembourg. Hochqualifizierte, erfahrene Lehrkräfte, eine moderne Ein-
richtung und die persönliche Atmosphäre bieten Ihnen ideale Rahmen-
bedingungen für ein effizientes Sprachtraining. Die Schule verfügt über 
helle Unterrichtsräume, ein Self Study Centre mit kostenloser Internet- 
und E-Mail-Nutzung sowie eine Executive Lounge mit französischen 
Zeitungen, in der immer ein Ansprechpartner für Sie da ist.

Angebotene Kurse:
l 	 Einzeltraining 
l 	 Kombinationstraining Minigruppe und Einzeltraining
l 	 Minigruppe plus Workshop

Frankreich/Nizza

Besonders zu empfehlen für
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements

Nizza, die Hauptstadt der Côte d’Azur, bietet Besuchern das ganze Jahr 
über zahlreiche Festivals und Veranstaltungen, Ausstellungen und ein 
reichhaltiges Sportprogramm. Unsere Partnerschule befindet sich in zen-
traler Lage in einem vornehmen Patrizierhaus aus viktorianischer Zeit. Die 
gepflegte Atmosphäre, das freundliche Schulpersonal, die persönliche 
Betreuung und die qualifizierten Lehrkräfte bieten ideale Voraussetzun-
gen für konzentriertes Lernen in einer attraktiven Umgebung.

Angebotene Kurse:
l 	 Einzeltraining
l 	 Minigruppentraining 
l 	 Kleingruppentraining

Frankreich/Villefranche-sur-Mer

Besonders zu empfehlen für
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements
l 	 Berufstätige oder Diplomaten, die sich auf einen Einsatz im 
	 französischsprachigen Ausland 	vorbereiten

An einer wunderschönen Bucht der französischen Riviera, in der Nähe von 
Nizza, liegt die malerische Kleinstadt Villefranche-sur-Mer. Die sehens-
werte Altstadt, der Hafen und die Zitadelle aus dem 15. Jahrhundert laden 
ebenso wie zahlreiche kleine Restaurants dazu ein, in die französische 
Kultur und Sprache einzutauchen. In dieser mediterranen Atmosphäre un-
terrichtet unsere Partnerschule bereits seit 1969 Französisch für Erwach-
sene, deren Ziel es ist, die Sprache ernsthaft zu erlernen. Das einzigartige 
Gruppenkurs-Konzept beruht auf einem Mix aus verschiedenen Lehr- 
methoden in einer ausschließlich französischsprachigen Umgebung. 

Angebotener Kurs:
l 	 Intensivkurs Französisch

Spanien/Málaga

Besonders zu empfehlen für
l 	 Berufseinsteiger
l 	 Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements

Málaga wurde bereits im 12. vorchristlichen Jahrhundert als Kolonie von 
den Phöniziern gegründet und ist nicht nur die Hauptstadt der gleichna-
migen Provinz, sondern auch das kulturelle und wirtschaftliche Zent-
rum der Costa del Sol. Málaga ist eine typisch spanische Hafenstadt mit 
einem ganzjährig milden, mediterranen Klima. Etwa eine Viertelstunde 
vom Stadtzentrum entfernt, in einer der besten Wohngegenden Málagas, 
befindet sich unsere Partnerschule, die zu den besten Sprachschulen Spa-
niens gehört. Während Ihres Sprachkurses wohnen Sie in der modernen, 
geschmackvoll eingerichteten Schulresidenz, die nur zehn Minuten 
vom Strand entfernt liegt. Die Unterrichtsräume befinden sich im selben 
Gebäude in den oberen Etagen. 
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Wir haben auf der nächsten Seite die BusinessClass Angebote für Kurse in Frankreich, Spanien und China zusammengefasst. 
Wenn Sie dazu weitere Einzelheiten wünschen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1.	 Fordern Sie von uns die ausführliche Darstellung des gewünschten Kursangebotes bzw. ein auf Sie oder Ihre Mitarbeiter zugeschnittenes Angebot an. 	
	 Wir schicken Ihnen dieses dann gerne zu. Unsere Telefonnummer ist 0221/16 26-244, unsere E-Mail: BusinessClass@cdc.de.
2.	 Gehen Sie auf unsere Homepage: www.carl-duisberg-sprachreisen.de/business und laden Sie sich die gewünschten Informationen herunter.

Weitere Sprachen und Kursorte
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BusinessClass
Carl Duisberg Sprachreisen – für Ihren berufl ichen Erfolg

Eine Carl Duisberg BusinessClass-Sprachreise vermittelt Ihnen, worauf 
es im internationalen Geschäft sprachlich ankommt. Ob es dabei um 
allgemeinsprachliches oder fachbezogenes Vokabular geht, um spezielle 
Verhandlungssituationen oder ein Geschäftsessen – mit unseren Part-
nerschulen treffen Sie die richtige Wahl, wenn Sie in kurzer Zeit spürbare 
Verbesserungen Ihrer Sprachkenntnisse erreichen wollen.

Kernpunkte unseres BusinessClass-Programms

Teilnehmerkreis
Das BusinessClass-Programm richtet sich speziell an international 
orientierte Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft, deren berufl iche 
Position den sicheren Gebrauch von Fremdsprachen – sowohl allgemein- 
als auch fachsprachlich – erfordert. 

Altersdurchschnitt
BusinessClass-Teilnehmer/innen sind in der Regel zwischen 30 und 50 
Jahre alt.

Kursstärke
BusinessClass-Kleingruppen beschränken sich mit wenigen Ausnahmen 
auf maximal acht Teilnehmer/innen, Minigruppenkurse auf maximal vier 
Teilnehmer/innen. Detaillierte Angaben zur Kursstärke entnehmen Sie 
darüber hinaus bitte der jeweiligen Kursbeschreibung.

Kursdauer/Intensität
BusinessClass-Kurse sind überwiegend für ein bis zwei Wochen kon-
zipiert, wobei die hohe Wochenstundenzahl ein intensives Sprach-
training garantiert.

Dublin
London

DublinDublin
LondonLondon

London
Cambridge

Malta

Verantwortlich für dieses Programm: 
Thomas Bolle
Wir bedanken uns für die Bereitstellung von Bildmaterial bei: 
Malta Tourist Authority, visitlondonimages (Pawel Libera)/
britainonview, USA Tourist Authority Images, Fotolia, 
Partnerschulen und Kursteilnehmern.

Boston
San Francisco

Canterbury

Brecon

Chester
York

Fundierte Kenntnisse einer oder mehrerer Fremdsprachen sowie interkulturelle Kompetenz gehören heute zu den 

Schlüsselqualifi kationen für Mitarbeiter international aktiver Unternehmen. Der Geschäftspartner residiert in New 

York oder Paris, der Kollege aus dem ausländischen Tochterunternehmen arbeitet in Barcelona oder Beijing – und 

immer geht es darum, sich in einer fremden Sprache mit Erfolg zu verständigen und dabei auch die besondere 

Mentalität des Gesprächspartners (ein-)zuschätzen.

Oxford
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Hier stehen Ihnen ein Sprachlabor und ein Selbstlernzentrum mit Video- 
und Audioaufnahmen zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung. 
Alle Lehrer verfügen über eine Universitätsausbildung und langjährige 
Berufserfahrung und gestalten den Unterricht praxisbezogen und 
abwechslungsreich. 

Angebotene Kurse:
�  Einzeltraining Spanisch
�   Minigruppentraining Wirtschaftsspanisch
�   Gruppentraining Spanisch

China/Shanghai 

Besonders zu empfehlen für
�  Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements
�  junge Berufstätige und Führungskräftenachwuchs

Unsere modern und großzügig nach westlichen Standards eingerichte-
te Partnerschule liegt mitten in der Innenstadt von Shanghai am People’s 
Square. Von hier ist man in wenigen Minuten in der Fußgängerzone der 
Metropole, die sich zu beiden Seiten des Flusses Huangpu erstreckt.

Angebotene Kurse:
�   Einzeltraining Chinesisch
�  Kombinationskurs Gruppen- und Einzeltraining 
�   Intensivkurs Chinesisch
�   Standardkurs Chinesisch

China/Beijing

Besonders zu empfehlen für
�  Fach- und Führungskräfte des mittleren und gehobenen Managements
�  junge Berufstätige und Führungskräftenachwuchs

Beijing ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Chinas und verkör-
pert sehr eindrucksvoll den Sprung Chinas in die Moderne. Nehmen Sie 
sich die Zeit, von den Altstadtvierteln bis zu den Glas- und Shoppingpaläs-
ten der hippen Einkaufszentren zu streifen, und Sie werden eine gewaltige 
Zeit- und Kulturreise machen. Unsere modern eingerichtete Partnerschule 
liegt unmittelbar neben der Verbotenen Stadt in einem ruhigen, baumbe-
standenen Innenhof – eine Oase der Ruhe im Trubel der Millionenstadt. 

Angebotene Kurse:
�   Einzeltraining Chinesisch
�   Intensivkurs Chinesisch
�   Standardkurs Chinesisch

Unsere Standorte in Deutschland

Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstraße 64 � 10117 Berlin 
Tel. +49 (0)30/20 88 644-11 � Fax -29
fremdsprachen-berlin@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hannover
Rathenaustraße 9 � 30159 Hannover 
Tel. +49 (0)511/36 39 04 � Fax +49 (0)511/32 58 88
fremdsprachen-hannover@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum für Fremdsprachen Köln
Hansaring 49–51 � 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/16 26-202 � Fax -256
fremdsprachen-koeln@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum München
Pfänderstraße 6–10 � 80636 München 
Tel. +49 (0)89/12 66 46-13 � Fax -46
fremdsprachen-muenchen@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 � 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/92 01-14 � Fax -92
fremdsprachen-radolfzell@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Rhein-Main
Frankfurter Str. 99 � 63263 Neu-Isenburg 
Tel. +49 (0)6102/32 92 98 � Fax +49 (0)6102/32 78 45 
fremdsprachen-frankfurt@cdc.de � www.cdc.de

Carl Duisberg Centrum Saarbrücken
Mecklenburgring 1 � 66121 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681/81 909-104 � Fax -113
fremdsprachen-saarbruecken@cdc.de � www.cdc.de
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Bildungsangebote der Carl Duisberg Centren

cdc.de

Carl Duisberg Centren 
Intertraining & Consult GmbH
Sprachreisen
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289 • Fax 0221/16 26-225
E-Mail	 sprachreisen@cdc.de
www.carl-duisberg-sprachreisen.de

Für Jugendliche
•	 Schüleraustausch und High School 
	 Year weltweit
•	 Boarding School Program
•	 Schülersprachreisen
•	 Familiensprachreisen
•	 Englisch Sprachcamps in Radolfzell am 
	 Bodensee
•	 Deutschkurse für Jugendliche
•	 Schulbesuch in Deutschland

Für Erwachsene
•	 Sprachreisen
•	 Auslandspraktika, Freiwilligenarbeit 
	 und Work & Travel
•	 Fremdsprachkurse
•	 Prüfungsvorbereitung
•	 Sprachprüfungen
•	 Deutsch als Fremdsprache
•	 Studium in Deutschland
•	 Open University

Für Firmen
•	 Fremdsprachentraining
•	 Interkulturelles Training
•	 Sprachreisen für Fach- und Führungskräfte
 
Für Institutionen
•	 Professional Training Programs
•	 Management Training
•	 Hochschulprogramme
•	 Internationales Consulting
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FAX: 0221/16 26–225
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7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgender Rege-
lungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter schuldhaft 
falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertragswesentlichen Umstände: 
Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des 
Schülers, Verschlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörungen, gemacht haben 
oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.

b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entsprechenden Umstände bei Vertrags-
abschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe keine 
Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, insbesondere von Informationspflichten 
ursächlich oder mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulässig, soweit 
entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfächer in der 
Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet 
wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder deren Beauftragte voraus, es sei 
denn, der Verstoß oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine sofortige Kündigung 
des Vertrages durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch von CDC auf den verein-
barten Gesamtpreis bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den CDC selbst 
an Aufwendungen erspart oder der an CDC von örtlichen Partnern und Leistungsträgern 
zurückerstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall eine nachprüfbare Abrechnung. 
Dem Schüler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen gegen diese 
Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei 
Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC 
hat keine örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für Mängelanzeigen und 
Abhilfeverlangen zuständig sind. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für 
den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von CDC sind. CDC haftet 
jedoch
 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangs-
ort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige Haftung von CDC aus der Verletzung 
von Vermittlerpflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter 
der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 

Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewähr-
leistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von CDC oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an 
dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem 
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschrif-
ten vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller 
Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn CDC 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens 
bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, 
so ist CDC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird CDC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite 
von CDC abrufbar und in den Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und CDC findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-
ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Thomas Bolle

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Anmeldung zum Sprachkurs
Kursbezeichnung (z. B. BC-CAN-01)

Kursort

Kursbeginn							       Kursdauer							     

Preis									         Anzahl der Wochenstunden

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 ja, Abflugort							     
				  
	 oder

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein	 	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						      	 Mittelstufe (B1)
	 Grundkenntnisse (A1)			   	 obere Mittelstufe (B2)
	 untere Mittelstufe (A2)			   	 fortgeschritten (C1)

	
Fragen zur Privatunterkunft/Gastfamilie
Sind Sie Raucher?										          	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit Kleinkindern okay?	 	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft okay?				    	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)			   	 ja		  	 nein
Welche?

Besondere Interessen/Hobbies

Sonstiges

Unterkunft in
	 Privatunterkunft	 	 Hotel

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam geworden? 
Durch

	 eine Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde				    	 Internet

	 Sonstiges

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Handy-Nr.

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

E-Mail

Beruf

Nationalität								        Geb.-Datum

Geschlecht	        	 männlich	 	 weiblich

Rechnung an
	 Privatanschrift			   	 Geschäftsadresse

	 Geschäftsadresse

Ansprechpartner in der Personalabteilung

Telefon										       

E-Mail

Korrespondenz an
	 Privatanschrift				     	 Geschäftsadresse

Namen und Telefonnummern von Kontaktpersonen für den Notfall:

Datum/Unterschrift des Teilnehmers. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Reise- und Teilnahmebedingungen an.

Datum ✗

Firmenstempel bei Buchung durch Arbeitgeber

W



Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH 
– nachstehend „CDC“ genannt - zu Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Es wird 
empfohlen, das Buchungsformular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder per Fax 
an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem Buchungsformular bietet der Kunde CDC den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung 
(Buchungsbestätigung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8. genannten Grund 
abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage 
ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben 
ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung, obwohl CDC zur Erbrin-
gung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutre-ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC 
nicht vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann CDC vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Rei-
sepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat CDC den Kunden unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhungen sind 
nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von CDC über die 
Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber CDC unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert CDC 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr 
zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für 
die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 

4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichti-
gung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 	 	 	 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise								       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC nachzuweisen, dass dieser 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr 
geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und 
einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu 
stellen, welches durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird ausdrück-
lich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Reise-
krankenversicherung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten einer Rückführung 
für den Fall der Krankheit oder eines Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförde-
rungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch 
des Kunden dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den Rücktrittskosten 
genannten Zeitpunkt der ersten Stor-nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5. zu den 
dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch CDC muss 
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungsbe-
stätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu 
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach 
der Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und Gebräuche des Gastlandes respektiert. 
CDC kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde unge-
achtet einer Abmahnung von CDC oder deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer gegen 
die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt bezüglich Drogen, 
Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen 
Bildungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen und 
die Unterkunftsgeber, sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und namens 
und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag zu kündigen.

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Immer mehr Unternehmen geben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an einem 
intensiven Carl Duisberg Sprachtraining teilzunehmen. Hierzu gehören neben 
vielen anderen renommierten Unternehmen:

Aareal Bank AG
Airbus Deutschland GmbH, Hamburg
Alcan, Singen
Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue
Brenntag AG, Mühlheim/Ruhr
Continental AG, Hannover
Deutsche Post AG, Bonn
Dyckerhoff Zement GmbH, Wiesbaden
Ecolab GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
e.on AG, Düsseldorf
Grohe Water Technology AG & Co. KG, Hemer
Heidelberger Zement AG, Heidelberg
Hochtief AG, Essen
Infineon Technologies AG, Laatzen
Firmenich GmbH, Kerpen
Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Krefeld
Mazda Motor Europe GmbH, Leverkusen
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Minden
Nordzucker AG, Braunschweig
Philips GmbH Consumer Electronics, Hamburg
Preussag Energie GmbH, Lingen
REWE-Zentral AG, Köln
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Siemens AG, München
T-Mobile, Bonn 
Thomas Cook AG, Oberursel
Unilever Bestfoods Deutschland, Heilbronn
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, Wuppertal
VW Coaching GmbH, Hannover
Wacker Chemie GmbH, München

„Hervorragend, sehr gute Schule in Oxford!“
Bernhard Link, Hannover

„Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Organisation der 
Fortbildung in Chester bedanken. Es hat alles prima geklappt und der 
Unterricht war sehr gut. Ich bin rundum zufrieden.“
Sabine Beier, Bensheim

„Der Unterricht in Brecon/Wales war eine äußerst anregende Mischung 
aus praktischen Übungen, Grammatik und aktuellen Diskussionen – 
durchgeführt von drei ausgezeichneten, motivierenden Lehrern.“
Knut Lesser, München

„2 Wochen in Bournemouth waren leider zu kurz. Aber ich wurde von 
meinen Dozenten voll motiviert, mehr zur Verbesserung meiner englischen 
Sprachkenntnisse zu tun. Sehr gut, kann ich nur empfehlen.“
Martina Langer, Köln

„Ich war sehr zufrieden und habe mich in Nizza sehr wohl gefühlt.“
Dörte Lojewski, Leipzig

„Als Fazit kann ich feststellen, dass alles optimal in Chester geklappt 
hat. Der Erfolg hat sich eingestellt und ich habe meine Ziele erreicht! 
Sehr gut, Top!“
Oliver Schmitz, Wuppertal

„Rundum sehr gut, besonders die Schule und die Lehrer auf Malta 
waren sehr gut. Die Schule ist unbedingt empfehlenswert.“ 
Andreas Averesch, Münster

„Eine höchst lehrreiche und inspirierende Woche in Cambridge. 
Besonders begeistert hat mich das interkulturelle Lernumfeld. 
Sehr gut!“ 
Elisabeth Ley, Dernau

Kommentare wie diese verdeutlichen die Qualität und den besonderen 
Nutzen unseres BusinessClass-Programms.

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei 
Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises  vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: 

l	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle 		
	 der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), 
	 der Abgaben für bestimmte 

	 Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
	 betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes 
	 zulässig.

l	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
	 und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher 			
	 touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes 			 
	 verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam 
vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

UND DAS SAGEN TEILNEHMER, DIE ES WISSEN MÜSSEN

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG
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7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgender Rege-
lungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter schuldhaft 
falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertragswesentlichen Umstände: 
Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des 
Schülers, Verschlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörungen, gemacht haben 
oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.

b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entsprechenden Umstände bei Vertrags-
abschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe keine 
Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, insbesondere von Informationspflichten 
ursächlich oder mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulässig, soweit 
entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfächer in der 
Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet 
wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder deren Beauftragte voraus, es sei 
denn, der Verstoß oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine sofortige Kündigung 
des Vertrages durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch von CDC auf den verein-
barten Gesamtpreis bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den CDC selbst 
an Aufwendungen erspart oder der an CDC von örtlichen Partnern und Leistungsträgern 
zurückerstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall eine nachprüfbare Abrechnung. 
Dem Schüler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen gegen diese 
Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei 
Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC 
hat keine örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für Mängelanzeigen und 
Abhilfeverlangen zuständig sind. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für 
den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von CDC sind. CDC haftet 
jedoch
 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangs-
ort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige Haftung von CDC aus der Verletzung 
von Vermittlerpflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter 
der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 

Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewähr-
leistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von CDC oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an 
dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem 
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschrif-
ten vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller 
Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn CDC 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens 
bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, 
so ist CDC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird CDC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite 
von CDC abrufbar und in den Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und CDC findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-
ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Thomas Bolle

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Anmeldung zum Sprachkurs
Kursbezeichnung (z. B. BC-CAN-01)

Kursort

Kursbeginn							       Kursdauer							     

Preis									         Anzahl der Wochenstunden

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 ja, Abflugort							     
				  
	 oder

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein	 	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						      	 Mittelstufe (B1)
	 Grundkenntnisse (A1)			   	 obere Mittelstufe (B2)
	 untere Mittelstufe (A2)			   	 fortgeschritten (C1)

	
Fragen zur Privatunterkunft/Gastfamilie
Sind Sie Raucher?										          	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit Kleinkindern okay?	 	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft okay?				    	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)			   	 ja		  	 nein
Welche?

Besondere Interessen/Hobbies

Sonstiges

Unterkunft in
	 Privatunterkunft	 	 Hotel

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam geworden? 
Durch

	 eine Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde				    	 Internet

	 Sonstiges

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Handy-Nr.

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

E-Mail

Beruf

Nationalität								        Geb.-Datum

Geschlecht	        	 männlich	 	 weiblich

Rechnung an
	 Privatanschrift			   	 Geschäftsadresse

	 Geschäftsadresse

Ansprechpartner in der Personalabteilung

Telefon										       

E-Mail

Korrespondenz an
	 Privatanschrift				     	 Geschäftsadresse

Namen und Telefonnummern von Kontaktpersonen für den Notfall:

Datum/Unterschrift des Teilnehmers. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Reise- und Teilnahmebedingungen an.

Datum ✗

Firmenstempel bei Buchung durch Arbeitgeber
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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH 
– nachstehend „CDC“ genannt - zu Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Es wird 
empfohlen, das Buchungsformular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder per Fax 
an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem Buchungsformular bietet der Kunde CDC den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung 
(Buchungsbestätigung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8. genannten Grund 
abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage 
ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben 
ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung, obwohl CDC zur Erbrin-
gung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutre-ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC 
nicht vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann CDC vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Rei-
sepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat CDC den Kunden unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhungen sind 
nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von CDC über die 
Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber CDC unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert CDC 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr 
zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für 
die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 

4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichti-
gung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 	 	 	 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise								       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC nachzuweisen, dass dieser 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr 
geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und 
einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu 
stellen, welches durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird ausdrück-
lich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Reise-
krankenversicherung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten einer Rückführung 
für den Fall der Krankheit oder eines Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförde-
rungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch 
des Kunden dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den Rücktrittskosten 
genannten Zeitpunkt der ersten Stor-nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5. zu den 
dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch CDC muss 
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungsbe-
stätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu 
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach 
der Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und Gebräuche des Gastlandes respektiert. 
CDC kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde unge-
achtet einer Abmahnung von CDC oder deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer gegen 
die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt bezüglich Drogen, 
Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen 
Bildungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen und 
die Unterkunftsgeber, sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und namens 
und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag zu kündigen.

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Immer mehr Unternehmen geben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an einem 
intensiven Carl Duisberg Sprachtraining teilzunehmen. Hierzu gehören neben 
vielen anderen renommierten Unternehmen:

Aareal Bank AG
Airbus Deutschland GmbH, Hamburg
Alcan, Singen
Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue
Brenntag AG, Mühlheim/Ruhr
Continental AG, Hannover
Deutsche Post AG, Bonn
Dyckerhoff Zement GmbH, Wiesbaden
Ecolab GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
e.on AG, Düsseldorf
Grohe Water Technology AG & Co. KG, Hemer
Heidelberger Zement AG, Heidelberg
Hochtief AG, Essen
Infineon Technologies AG, Laatzen
Firmenich GmbH, Kerpen
Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Krefeld
Mazda Motor Europe GmbH, Leverkusen
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Minden
Nordzucker AG, Braunschweig
Philips GmbH Consumer Electronics, Hamburg
Preussag Energie GmbH, Lingen
REWE-Zentral AG, Köln
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Siemens AG, München
T-Mobile, Bonn 
Thomas Cook AG, Oberursel
Unilever Bestfoods Deutschland, Heilbronn
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, Wuppertal
VW Coaching GmbH, Hannover
Wacker Chemie GmbH, München

„Hervorragend, sehr gute Schule in Oxford!“
Bernhard Link, Hannover

„Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Organisation der 
Fortbildung in Chester bedanken. Es hat alles prima geklappt und der 
Unterricht war sehr gut. Ich bin rundum zufrieden.“
Sabine Beier, Bensheim

„Der Unterricht in Brecon/Wales war eine äußerst anregende Mischung 
aus praktischen Übungen, Grammatik und aktuellen Diskussionen – 
durchgeführt von drei ausgezeichneten, motivierenden Lehrern.“
Knut Lesser, München

„2 Wochen in Bournemouth waren leider zu kurz. Aber ich wurde von 
meinen Dozenten voll motiviert, mehr zur Verbesserung meiner englischen 
Sprachkenntnisse zu tun. Sehr gut, kann ich nur empfehlen.“
Martina Langer, Köln

„Ich war sehr zufrieden und habe mich in Nizza sehr wohl gefühlt.“
Dörte Lojewski, Leipzig

„Als Fazit kann ich feststellen, dass alles optimal in Chester geklappt 
hat. Der Erfolg hat sich eingestellt und ich habe meine Ziele erreicht! 
Sehr gut, Top!“
Oliver Schmitz, Wuppertal

„Rundum sehr gut, besonders die Schule und die Lehrer auf Malta 
waren sehr gut. Die Schule ist unbedingt empfehlenswert.“ 
Andreas Averesch, Münster

„Eine höchst lehrreiche und inspirierende Woche in Cambridge. 
Besonders begeistert hat mich das interkulturelle Lernumfeld. 
Sehr gut!“ 
Elisabeth Ley, Dernau

Kommentare wie diese verdeutlichen die Qualität und den besonderen 
Nutzen unseres BusinessClass-Programms.

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei 
Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises  vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: 

l	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle 		
	 der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), 
	 der Abgaben für bestimmte 

	 Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
	 betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes 
	 zulässig.

l	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
	 und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher 			
	 touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes 			 
	 verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam 
vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

UND DAS SAGEN TEILNEHMER, DIE ES WISSEN MÜSSEN

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG
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